
    

Angelsportverein Beckingen e. V.Angelsportverein Beckingen e. V.Angelsportverein Beckingen e. V.Angelsportverein Beckingen e. V.    
 
 

    

Mindestmaße und Schonzeiten 
    

 

 Fischart:  Mindestmaß:  Schonzeit:  
 Aal:     50 cm    keine 
 Äsche:    30 cm    01.03. - 30.04. 
 Bachforelle:    25 cm    01.10. - 31.03.  
 Barbe:    40 cm    15.03. - 15.06. 
 Hecht:    50 cm    15.02. - 30.05. 
 Karpfen:    35 cm    keine    
 Nase:     35 cm    15.03. - 15.06. 
 Schleie:    25 cm    keine   
 Wels:     30 cm    keine     
 Zander:    45 cm    15.02. - 30.05. 
   

Karpfen über 10 Pfund Gewicht sind grundsätzlich 
zwecks Erhaltung der Art schonend zurückzusetzen! 

 

Vom 15.02. bis 31.05. ist jegliches  
Raubfischangeln in den Gewässern des 

A.S.V.Beckingen e.V. verboten !! 
 

Ausnahmen: 
Forellen im Mühlenbach! Diese dürfen außerhalb der Schonzeit für 

Bachforellen geangelt werden. 
 

Ab 01.04. darf ausschließlich in der Saar, und nur im Bereich zwischen 
Stau-stufe und Wasserhäuschen mit entsprechendem Gerät auf Welse 

geangelt werden. Erlaubt sind ausschließlich Kunstköder mit 
entsprechender Größe! 

(z. B. Wallerblinker ab 80 gr., jedoch keine Gummifische, Twister oder 
tote Köderfische am System) 

 
 

Ganzjährig geschützte Fischarten: 
Bachschmerle,  Mühlkoppe,  Elritze,  Stichling,  Moderlieschen, 
Rutte,   Schlammpeitzger,   Schneider,   Bitterling,  Steinbeißer 

 

 


